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EAMD European AeroMarine Drones AG 

Berlin 

WKN: 661195 – ISIN: DE0006611957 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 

am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, um 12:00 Uhr MESZ 

in den Geschäftsräumen der 

Jakoby Rechtsanwälte 

Schlüterstraße 37, 10629 Berlin 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023 um 

12:00 Uhr MESZ in Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der EAMD European 

AeroMarine Drones AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfas-

sung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. 

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtieren Mitgliedern des 

Vorstands Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtieren Mitgliedern des 

Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, zum 

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Das Amtsgericht Berlin Charlottenburg hat die Herren Dr. Nicolas Raschauer, Sven Ruf und 

Christoph Botermann für die Dauer bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung zu Mitglie-

dern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Es sind daher sämtliche Mitglieder neu zu wäh-

len. 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95 Abs. 1, § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG sowie § 13 Abs. 1 

der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zu-

sammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

a) Herrn Prof. Dr. Nicolas Raschauer, Vaduz, Liechtenstein, 

Visiting Professor an der EHL Lausanne, Schweiz 

b) Frau Ulrike Trebesius, Hamburg, 

Diplom-Ingenieurin (FH), Geschäftsführerin der OWR Wealth, GmbH Hamburg, 

c) Frank-Michael Trenkler, Görlitz, 

Kaufmann, Geschäftsführer der STC Mixing Systems GmbH, Dresden, 

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 

6. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur virtuellen Hauptversammlung 

Die Satzung soll um Regelungen zur virtuellen Hauptversammlung ergänzt werden. Der Vorstand 

soll für die nächste fünf Jahre entscheiden können, ob eine Hauptversammlung virtuell abgehalten 

werden soll. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

In § 20 der Satzung (Ort und Einberufung) wird nach Abs. 4 ein neuer Abs. 5 mit dem folgenden 

Wortlaut eingefügt: 
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„Der Vorstand ist ermächtigt, für bis zum Ablauf des 29. August 2028 stattfindende Hauptver-

sammlungen vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre o-

der ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptver-

sammlung).“ 

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaf-

fung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Be-

zugsrechts und entsprechende Satzungsänderung 

Das bestehende Genehmigte Kapital 2021 in § 7 Abs.3 der Satzung in verbleibender Höhe von 

EUR 165.278,00 soll aufgehoben werden und durch ein neues Genehmigtes Kapital 2023 in der 

nach § 202 Abs. 3 AktG möglichen Höhe von der Hälfte des bestehenden Grundkapitals ersetzt 

werden. Mit der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 544.413,00 soll 

die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, flexibel auf Marktgegebenheiten einzugehen. Die 

Laufzeit der Ermächtigung für den Vorstand soll fünf Jahre betragen.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 

Das bestehende genehmigte Kapital in § 7 Abs. 3 der Satzung wird mit Wirkung auf den 

Zeitpunkt der Eintragung des neuen genehmigten Kapitals aufgehoben. 

b) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. August 2028 um insgesamt bis zu EUR 544.413,00 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 544.413 neuen Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Den Aktionären steht 

grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.  

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist 

dabei nur in folgenden Fällen zulässig:  

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, 

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse 

gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit-

punkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 

Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Vo-

raussetzungen von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 10 % 

des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während 
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der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund an-

derer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmit-

telbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben 

beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich ge-

boten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der 

neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 

Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-

stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten 

zu zahlen ist; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen 

Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder 

sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibun-

gen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; 

(ii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zu-

stünde; 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder  

(v) in sonstigen Fällen die im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 

festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 

Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 

1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen wer-

den sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 

Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 abzuändern.“ 

c) Satzungsänderung 

 § 7 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-

sellschaft in der Zeit bis zum 29. August 2028 um insgesamt bis zu EUR 544.413,00 durch 

ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 544.413 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder 
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Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Den Aktionären steht grundsätzlich 

ein Bezugsrecht zu.  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei 

nur in folgenden Fällen zulässig:  

(iii) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, 

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse 

gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit-

punkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 

Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Vo-

raussetzungen von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 10 % 

des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund an-

derer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmit-

telbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben 

beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich ge-

boten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der 

neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 

Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-

stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten 

zu zahlen ist; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen 

Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder 

sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibun-

gen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; 

(iv) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand-

lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder  

(v) in sonstigen Fällen die im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
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festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 

Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 

1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 

sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Um-

fang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 abzuändern.“ 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuld-

verschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines beding-

ten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung 

Die Gesellschaft soll in der Lage versetzt werden, zukünftig ihren Finanzierungsbedarf schnell 

und flexibel decken zu können. Hierfür soll der Vorstand zur Ausgabe von Wandel- und Options-

schuldverschreibungen ermächtigt werden und ein neues bedingtes Kapital bis zu der maximal 

zulässigen Höhe geschaffen werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll in bestimmten, beson-

ders gelagerten Fällen ausgeschlossen werden können. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. August 2028 

einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen auf den Inhaber oder den Namen lautende Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu EUR 15.000.000,00 

gegen Bar- oder Sachleistung auszugeben.  

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Wandel- oder Optionsschuld-

verschreibungen zu. Die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen können von einem 

Kreditinstitut oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 S. 1 AktG im Wege des mit-

telbaren Bezugsrechts mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszu-

schließen, 

(i)  sofern die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gegen Barleistung ausgege-

ben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Me-

thoden ermittelte theoretische Marktwert der Wandel- oder Optionsschuldverschrei-

bungen nicht wesentlich unterschreitet und der auf die neuen Aktien, die aufgrund 

der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gewährt werden, entfallende An-

teil am Grundkapital zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder 

– sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 

bestehenden Grundkapitals 10 % nicht übersteigt, wobei auf die Begrenzung neue 

und zurückerworbene Aktien anzurechnen sind, die während der Laufzeit dieser Er-
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mächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder indirekter Anwen-

dung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden oder die auf-

grund einer anderen begebenen Schuldverschreibung unter Ausnutzung einer ande-

ren Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu gewähren sind; 

(ii)  um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten oder von mit einer Pflicht 

zur Wandlung oder Optionsausübung ausgestatteter Schuldverschreibungen ein Be-

zugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Rechte 

oder Erfüllung der Pflichten zusteht; 

(iii)  sofern die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gegen Sachleistung ausge-

geben werden, insbesondere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betei-

ligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken 

oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen 

Sachleistungen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und 

sonstigen Finanzinstrumenten; oder 

(iv)  für Spitzenbeträge. 

Die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen können nach näherer Maßgabe der 

Schuldverschreibungsbedingungen in Aktien der Gesellschaft umgetauscht werden.  

Die Schuldverschreibungsbedingungen können eine Pflicht zur Wandlung oder Options-

ausübung der Inhaber begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, an Stelle der 

Rückzahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Schuld-

verschreibungsbedingungen können vorsehen, dass entweder neue Aktien aus bedingtem 

Kapital oder Aktien der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital oder eigene Aktien der Ge-

sellschaft gewährt werden können. Die Schuldverschreibungsbedingungen können für Ka-

pitalmaßnahmen während der Laufzeit der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 

eine Verwässerungsschutzklausel mit einer Anpassung des Wandlungspreises, des Opti-

onspreises oder des Wandlungsverhältnisses oder mit einer Ausgleichszahlung in bar vor-

sehen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Ausgabe und der Ausstattung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, ins-

besondere Zinssatz, Art der Verzinsung und Zahlungstermine dafür, Ausgabekurs und 

Laufzeit, Stückelung, Nennbetrag, Aktienanzahl und Umtauschverhältnis, Wandlungs- und 

Optionszeitraum, Wandlungs- und Optionspreis sowie die Gewinnberechtigung der neuen 

Aktien festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend der jeweiligen Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital zu ändern. 

b)  In § 7 der Satzung (Grundkapital) wird nach Abs. 3 ein neuer Abs. 4 mit dem folgenden 

Wortlaut eingefügt: 
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„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 500.000 neuen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 

1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Das bedingte Kapital dient aus-

schließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuld-

verschreibungen, die von der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 30. August 2023 bis zum 29. August 2028 gegen Bar- oder Sachleistung ausge-

geben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die In-

haber der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ihr Wandlungs- oder Optionsrecht 

ausüben oder Wandlungs- oder Optionspflicht erfüllen und nicht durch die Gewährung 

eigener Aktien oder neuer Aktien aus genehmigten Kapital bedient werden.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung sowie die Gewinnberechtigung 

der neuen Aktien festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital zu ändern.“ 

II. Berichte 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7  

Der Vorstand erstattet zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 

S. 2 AktG den folgenden schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 7 die Schaffung eines genehmigten Ka-

pitals in Höhe von bis zu EUR 544.413,00 vor (Genehmigtes Kapital 2023), mithin von bis zu 50 % des 

bestehenden Grundkapitals in Höhe von EUR 1.088.826,00. Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität 

der Gesellschaft bei der Finanzierung erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzliche Hand-

lungsmöglichkeiten einräumen. 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grund-

sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts abgewickelt werden 

kann. Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen 

das Bezugsrecht ausschließen zu können. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen um bis zu 10 % des im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals aus-

geschlossen werden, wenn nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG der Ausgabepreis der neuen Aktien den Bör-

senpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 

nicht wesentlich unterschreitet (erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die Begrenzung von 10 % 

sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer anderen Ermächtigung 

durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, 
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ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unter-

nehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsan-

gebots, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien 

bei institutionellen Anlegern platzieren zu können. 

Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf diese Höchstgrenze 

sind weiterhin Aktien anzurechnen, die aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind eigene Aktien 

der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, § 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußert werden. Diese 

Anrechnungen erfolgen im Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Be-

teiligung. 

Beim erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Regelfall, 

in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Durch die Beschränkung auf 10 % 

des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapi-

tals wird das Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer 

Beteiligung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zu-

käufe über die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten 

Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht 

wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßi-

gen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabepreises 

nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien sich prak-

tisch der Nullmarke nähert. 

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrech-

ten, wie zum Beispiel Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten 

oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonsti-

gen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhal-

ten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere 

zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf An-

gebote zu Unternehmenszusammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Un-

ternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises 

ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise 

die Liquidität der Gesellschaft geschont und die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt wer-

den. Diese Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Gesell-

schaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Ausgabe von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, 

dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vor-

stand der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation 
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zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung oder des Unternehmens prüfen und im wohl-

verstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabepreis der neuen Aktien und die 

weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungs- oder Op-

tionspflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Wandlungs- oder 

Optionspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der Wandlungs- oder Opti-

onsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht in dem 

Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts 

oder nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält 

der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwä-

gung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung 

von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Vo-

lumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der 

vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis 

und erleichtert so die Abwicklung der Kapitalerhöhung. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der folgenden 

Hauptversammlung hierüber berichten. 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 

Der Vorstand erstattet zu Punkt 8 der Tagesordnung gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 

4 S. 2 AktG den folgenden schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den Aktionären unter Tagesordnungspunkt 8 eine Ermächtigung 

zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsschuldverschreibungen in Höhe von bis 

zu EUR 15.000.000,00 gegen Bar- oder Sachleistungen mit einer Laufzeit bis zum 29. August 2028 vor. 

Den Inhabern der Schuldverschreibungen sollen Wandlungs- oder Optionsrechte gewährt oder Wand-

lungs- oder Optionspflichten auferlegt werden können für Stückaktien mit einem anteiligen Grundkapi-

tal von insgesamt bis zu EUR 500.000,00, mithin rund 46 % des bestehenden Grundkapitals nach nähe-

rer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen, die der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats beschließt. 

Diese Finanzierungsinstrumente (Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen) kön-

nen jeweils mit Umtauschrechten (Wandlungsrecht) oder Bezugsrechten (Optionsrecht) auf Aktien der 

Gesellschaft versehen werden. Den Inhabern dieser Wandlungs- oder Optionsrechte wird dadurch die 

Möglichkeit eröffnet, Aktien der Gesellschaft zu erwerben, indem sie ihre bereits an die Gesellschaft 
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erbrachten Leistungen in Eigenkapital umwandeln (Wandlungsrecht) oder eine zusätzliche Einzahlung 

in das Eigenkapital der Gesellschaft leisten (Optionsrecht). Die Gesellschaft kann bei einer Ausgabe 

beschließen, dass die begebenen Schuldverschreibungen später auf Verlangen der Gesellschaft in Aktien 

der Gesellschaft zu tauschen sind (Wandlungspflicht) oder eine zusätzliche Einzahlung in das Eigenka-

pital zu leisten ist (Optionspflicht). Die Lieferung der Aktien bei Ausübung der Wandlungs- und Opti-

onsrechte oder bei Erfüllung der Wandlungs- und Optionspflicht ist aus bedingtem Kapital, genehmig-

tem Kapital oder eigenen Aktien möglich. Auch ein Barausgleich ist möglich. 

Die Ermächtigung in Tagesordnungspunkt 8 soll in erster Linie dazu dienen, die Kapitalausstattung der 

Gesellschaft bei Bedarf zügig und flexibel stärken zu können. 

Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitgehend offene Festlegung der Bedingungen für die Begebung 

der genannten Finanzierungsinstrumente ermöglicht es der Gesellschaft, auf die jeweils aktuellen 

Marktverhältnisse angemessen zu reagieren und neues Kapital zu möglichst geringen Kosten aufzuneh-

men. Rein vorsorglich soll mit der vorgeschlagenen Ermächtigung auch die Möglichkeit geschaffen 

werden, diese Finanzierungsinstrumente wie ein genehmigtes Kapital gegen Sachleistungen zum liqui-

ditätsschonenden Erwerb von Vermögensgegenständen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen 

und Beteiligungen hieran, zu nutzen 

Bei der Begebung dieser Finanzierungsinstrumente haben die Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 221 

Abs. 4 AktG grundsätzlich ein Bezugsrecht hierauf. Mit der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlage-

nen Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, das Bezugsrecht in bestimmten 

Fällen auszuschließen, wenn dies im überwiegenden Interesse der Gesellschaft erforderlich sein sollte. 

Im Einzelnen gilt hierbei Folgendes. 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, das Bezugsrecht für die Ausgabe von Wandel- und Optionsschuld-

verschreibungen auszuschließen, die zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe mit einem Wandlungs- oder Opti-

onsrecht oder einer Wandlungs- oder Optionspflicht auf Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 

10 % des Grundkapitals der Gesellschaft versehen sind, wenn der Ausgabepreis des jeweiligen Finan-

zierungsinstruments dessen nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theoreti-

schen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Dieser Bezugsrechtsausschluss könnte erforderlich 

werden, wenn eine Schuldverschreibung zeitnah platziert werden soll, um ein günstiges Marktumfeld 

zu nutzen. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft in diesem Fall die erforderli-

che Flexibilität, eine günstige Börsensituation kurzfristig zu nutzen. 

Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf diese Höchstgrenze 

sind weiterhin Aktien anzurechnen, die aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden, zum Beispiel aus einem 

genehmigten Kapital. Ferner sind eigene Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, § 
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186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußert werden. Diese Anrechnungen erfolgen im Interesse der Aktionäre an 

einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. 

Die Interessen der Aktionäre werden in diesem Fall dadurch gewahrt, dass der Ausgabepreis der Schuld-

verschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert liegt, wodurch der Wert des ausgeschlossenen 

Bezugsrechts soweit wie möglich minimiert wird. Durch diese Vorgaben und die Begrenzung auf 10 % 

des Grundkapitals sind die Aktionäre nach der Vorstellung des Gesetzgebers vor einer zu weitgehenden 

Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wol-

len, können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. 

Zum Schutz vor übermäßiger Verwässerung soll darüber hinaus das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 

können, soweit dies erforderlich ist, um auch den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten oder 

Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht zu gewähren, wie es ihnen zustünde, wenn sie ihr 

Wandlungs- oder Optionsrechte bereits ausgeübt oder ihre Wandlungs- oder Optionspflicht bereits er-

füllt hätten. Finanzierungsinstrumente wie die hier beschriebenen enthalten in ihren Bedingungen regel-

mäßig eine Verwässerungsschutzklausel für den Fall, dass die Gesellschaft weitere solcher Finanzie-

rungsinstrumente oder Aktien ausgibt, auf die die Aktionäre ein Bezugsrecht haben. Damit der Wert 

dieser Finanzierungsinstrumente durch solche Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird, erhalten die Inha-

ber dieser Finanzierungsinstrumente in der Regel dadurch einen Ausgleich, dass der Wandlungs- oder 

Optionspreis ermäßigt wird oder dass sie ebenfalls ein Bezugsrecht auf die später ausgegebenen Finan-

zierungsinstrumente oder Aktien erhalten. Um sich insoweit größtmögliche Flexibilität zu erhalten, soll 

daher für diesen Fall die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht auszuschließen. Dies dient einer er-

leichterten Platzierung und damit letztlich der optimalen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft. 

Ferner soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die jeweiligen Finanzinstrumente gegen 

Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit verschaf-

fen, diese Finanzierungsinstrumente auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegen-

ständen einzusetzen. Dies kann, wie schon aus dem Wortlaut des Beschlussvorschlags hervorgeht, ins-

besondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, 

gewerblichen Schutzrechten, wie zum Beispiel Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder 

sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sachleistungen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuld-

verschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, praktisch werden und vorteilhaft sein. In solchen 

Fällen bestehen die Verkäufer häufig darauf, eine Gegenleistung in anderer Form als Geld oder nur Geld 

zu erhalten. Dann kann es eine interessante Alternative darstellen, anstelle oder neben der Gewährung 

von Aktien oder Barleistungen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder 

Wandlungspflichten anzubieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Chan-

cen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein diesbezüglicher Bezugs-

rechtsausschluss sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der Erwerb des betreffenden Gegenstands 

im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein anderweitiger Erwerb, insbesondere durch 

Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In 

diesen Fällen wird die Gesellschaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der 
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Sache oder des Vermögensgegenstands zur Verfügung steht, der in seinen Auswirkungen weniger stark 

in die Stellung der Aktionäre eingreift. Dem Interesse der Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung 

getragen, dass die Gesellschaft bei dem Erwerb von Sachleistungen gegen die Begebung einer Schuld-

verschreibung und die Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu orientieren. 

Der Vorstand soll schließlich ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies kann erforderlich werden, wenn anders ein praktikables Be-

zugsverhältnis nicht zu erreichen ist. Die Gesellschaft wird sich bemühen, freie Spitzen im Interesse der 

Aktionäre bestmöglich zu verwerten. 

Zur Bedienung der Wandlungs- und Optionsrechte und der Wandlungs- und Optionspflichten und zur 

Gewährung von Aktien wird ein neues bedingtes Kapital in Höhe von bis EUR 500.000,00 zur Ausgabe 

von bis zu 500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien geschaffen (Bedingtes Kapital 2023). 

III. Weitere Hinweise und Teilnahmebedingungen  

Adressen für die Anmeldung und für Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung an:  

EAMD European AeroMarine Drones AG 

Wichertstraße 13 

10439 Berlin 

E-Mail: info@eamd.eu 

Die folgende Adresse steht für Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfü-

gung:   

EAMD European AeroMarine Drones AG 

Wichertstraße 13 

10439 Berlin 

E-Mail: info@eamd.eu 

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts 

Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz 

der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adres-

sen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der 

Hauptversammlung zu erleichtern. 
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Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre be-

rechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor 

der Versammlung, also bis zum Mittwoch, dem 18. Oktober 2023, 24:00 Uhr MESZ zugehen. 

Für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 

AktG aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, als auf Mittwoch, den 

4. Oktober 2023, 00:00 Uhr MESZ bezieht und der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse für 

die Anmeldung bis zum Mittwoch, dem 18. Oktober 2023, 24:00 Uhr MESZ zugehen muss. 

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Inter-

netseite der Gesellschaft verfügbar ist. 

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden, zum Beispiel durch Intermediäre, Akti-

onärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen gleichgestellte Personen oder sonstige Dritte, Die 

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen der Textform. Vom Textformerfordernis ausgenommen sind Intermediäre, Aktionärs-

vereinigungen Stimmrechtsberatern und diesen gleichgestellte Personen.  

Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung können bis Dienstag, den 24. Ok-

tober 2023, 18:00 Uhr MESZ der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift übermittelt werden:   

EAMD European AeroMarine Drones AG 

Wichertstraße 13 

10439 Berlin 

E-Mail: info@eamd.eu 

Für eine wirksame Bevollmächtigung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes erforderlich. 

Hinweis zum Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. 

In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten unserer Aktionäre, deren Vertreter und Gäste übersichtlich und kompakt zusammengefasst. Un-

sere Datenschutzhinweise stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.eamd.eu 

zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.  
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Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG: 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die oben für die Anmeldung genannte Adresse der Gesell-

schaft. 

Berlin, den 15. September 2023 

EAMD European AeroMarine Drones AG 

Der Vorstand 

 


